TMB: Die Tourismusakademie Brandenburg (TAB) führt mit Ihnen als Dozentin am 18./19.  Januar und am 1. Februar jeweils ein Seminar zum Thema Reiserecht durch. Dazu sind alle Touristiker eingeladen, auch Reisevermittler – dabei ist dieses Thema doch nur für Reiseveranstalter interessant, oder?
Anja Smettan-Öztürk: Keinesfalls, das Seminar richtet sich sowohl an Reiseveranstalter als auch an Vermittler von touristischen Leistungen. Oftmals ist die Grenze zwischen Veranstalter- und Vermittlerrolle auch fließend. Maßgeblich ist nämlich nicht wie der Anbieter am Markt auftreten will, sondern wie der Kunde das Angebot auffasst, so kann es durchaus sein, dass ein Vermittler in die Haftung eines Reiseveranstalters „rutscht“, nur weil er seine Rolle nicht deutlich in der Werbung, im Katalog, im Angebot oder auf der Homepage kommuniziert hat. Ein Beispiel: Der Kunde ruft in der Tourismusinformation an und möchte einen Vorschlag für eine 2-Tagesreise erstellt haben. Jetzt ist maßgeblich wie die Angebotsgestaltung konkret aussieht, welche Leistungsträger im Angebot benannt werden und wie die Preise kommuniziert sind. Schreibt die Touristinformation z.B. an den Kunden: „Danke für Ihre Anfrage, wir können Ihnen folgende Bausteine anbieten….“ dann ist die Touristinformation möglicherweise allein schon durch diese Wortwahl als Reiseveranstalter am Markt aufgetreten.     
TMB: Warum ist für Reiseveranstalter das Reiserecht so wichtig? Sollte man sich nicht zunächst um die Angebotsgestaltung kümmern, bevor die Hintergründe beleuchtet werden?
Anja Smettan-Öztürk: Das Reiserecht hält eine Vielzahl von sehr verbraucherschützenden Vorschriften bereit. Diese sollte jeder Veranstalter von touristischen Paketen kennen, um nicht in vermeidbare Haftungsfallen zu tappen, die nicht richtig abgesichert sind oder Abmahnungen durch die  Wettbewerbszentrale oder den Verbraucherschutz zu erhalten, weil z.B. vorgeschriebene Informationspflichten bei der Angebotserstellung nicht berücksichtigt wurden. 

TMB: Welche Bereiche umfasst das Reiserecht? Welche sollten besonders beachtet werden und was wird Schwerpunkt des Seminars sein?

Anja Smettan-Öztürk: Das Reiserecht sowie dementsprechend die Seminare umfassen vor allem Aspekte zur Vertragsgestaltung, die Anforderungen an eine korrekte Buchungsbestätigung, Fragen zur Haftung und Verkehrssicherung über die damit zusammenhängenden erforderlichen Versicherungen sowie Fragen zur Gestaltung und Einbeziehung von Allgemeinen Reisebedingungen sowie die Informationspflichten von Veranstaltern. 

Das Seminar für Fortgeschrittene umfasst zudem Aspekte zum Wettbewerbsrecht sowie Fragen zu Bild- und Medienrechten, die vor allen Dingen bei der Kataloggestaltung eine große Rolle spielen. 
TMB: Die meisten Rechte hat der Kunde – welche Rechte hat der Veranstalter?

Anja Smettan-Öztürk: Dieser hat z.B. das Recht Ansprüche des Reisenden zurückzuweisen, weil Mängel nicht vor Ort oder beim Veranstalter direkt angezeigt wurden oder weil der Reisende es verabsäumt hat, die einmonatige Ausschlussfrist zu beachten. Schließlich kann der Veranstalter auch die Verjährung von Ansprüchen des Reisenden von 2 Jahren auf ein Jahr verkürzen. Nicht zuletzt hat er das Recht, Stornokosten zu verlangen, wenn der Reisende vor Reiseantritt vom Vertrag zurücktritt. Hierfür ist es aber wichtig, wirksame und rechtlich einwandfreie AGB zu haben.  
TMB: Welches sind denn häufige wettbewerbsrechtliche Fallstricke? Hätten Sie Beispiele?
Anja Smettan-Öztürk: Die meisten wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen erhalten Unternehmer, weil entweder unwirksame Klauseln in ihren AGB enthalten sind, Urheber- und / oder Persönlichkeitsrechte verletzt werden, weil z.B. unberechtigt Bildmaterial oder Texte in den Katalogen oder der Homepage verwendet werden bzw. die Informationspflichten bei der Katalog- und Homepagegestaltung verletzt werden. Hier ist zu beachten, dass bei der Ausschreibung eines Reiseangebotes alle wesentlichen Bestandteile der Reise (Angaben über Reiseort, Unterbringung, Verpflegung, die Art des Transportes, bei Rundreisen, zudem Angaben über die Reiseroute (einzelne Etappen) genau aufgeführt sein müssen. Des Weiteren wurde in jüngst entschieden, dass bereits auf der Angebotsseite Hinweise zu Zahlungsfristen und Höhe genannt sein müssen. 

TMB: Ist es sinnvoll in ständigem Kontakt mit einem Rechtsanwalt zu stehen, wenn man als Reiseveranstalter arbeitet, oder kommt man auch als Leihe mit dem Thema zurecht?
Anja Smettan-Öztürk: Zumindest sollte man gut geschult sein, wenn man als Reiseveranstalter am Markt tätig ist. Ein ständiger Kontakt mit einem Rechtsanwalt ist vielleicht nicht nötig, jedoch halte ich die jährliche Überprüfung der AGB und Kataloge für sinnvoll, da sich die Rechtsprechung auch oft ändert. 
TMB: Welches sind die jüngsten Entwicklungen und aktuellen Urteile im Reiserecht?

Anja Smettan-Öztürk: Spannend sind die Urteile zur Entwicklung der Rechtsfolgen bei Verletzung von Informationspflichten. So hat der BGH bestätigt, dass Reiseveranstalter verpflichtet sind, noch deutlicher bereits in der Reisebestätigung auf Obliegenheiten des Reisenden und durch ihn zu beachtenden Fristen, insbesondere die einmonatige Ausschlussfrist hinzuweisen. Ein bloßer Verweis auf AGB („es gelten unsere beiliegenden AGB“) reicht nicht aus. Fehlt ein deutlicher Hinweis in der Reisebestätigung auf diese Fristen, so kann der Reisende sich auch noch Monate später mit seinen Ansprüchen beim Reiseveranstalter melden. Dies ist natürlich nicht im Sinne der Veranstalter. 
Weiterhin ist die Haftung für „lediglich vermittelte“ Zusatzleistungen interessant in der Bewertung durch die Gerichte. Ob ein Reiseveranstalter auch für vor Ort gebuchte Zusatzleistungen haftet, hängt davon ab, wie das Reiseunternehmen bei objektiver Würdigung der Gesamtumstände aus der Sicht eines vernünftigen und objektiv urteilenden Reisenden auftritt. Ein Hinweis, dass eine Zusatzleistung lediglich vermittelt und nicht Bestandteil des Reisevertrags ist, schließt  daher nicht automatisch eine Haftung des Reiseveranstalters aus. Maßgeblich ist, ob nach den Umständen des Einzelfalles von dem Pauschalreiseveranstalter zurechenbar der Anschein erweckt wird, dass er bestimmte Reiseleistungen in eigener Verantwortung  erbringen will.
